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Anmeldung einer Veranstaltung 
 

Anzeige über den vorübergehenden Betriebes eines 
Gaststättengewerbes nach § 6 Hessisches Gaststättengesetz (HGastG) 

 
Verein/ Institution: 

Verantwortliche Person: 

Geburtsdatum:                                                 Email: 

Anschrift: 

PLZ, Ort: 

Telefonnr:                                                         Telefonnr. während der Veranstaltung: 

 

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung:  

Art/ Anlass der Veranstaltung: 

Anzahl der am Veranstaltungsort vorhandenen/ aufgestellten WC-Anlagen für Damen :           Herren:    

Voraussichtliche Besucherzahl 

Die Verabreichung folgender Speisen/ Getränke ist vorgesehen: 
 

 alkoholische Getränke        alkoholfreie Getränke         Speisen         Sonstiges:                       

 
Auflagen, Hinweise und Bedingungen nach § 6 Hessisches Gaststättengesetz 

 
 Diese Anzeige muss spätestens vier Wochen vor Beginn des vorübergehenden Gaststättenbetriebes er-

stattet werden.  
 Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten 
 Die Anzeige nach dem HGastG ersetzt keine Genehmigung, Erlaubnis, Zulassung oder Belehrung bei-

spielsweise nach lebensmittelrechtlichen, baurechtlichen, brandschutzrechtlichen oder infektions-
schutzrechtlichen Vorschriften. Wird der vorübergehende Gaststättenbetrieb unter Verstoß gegen die 
entsprechenden Vorschriften durchgeführt, sind beispielsweise die Veterinärbehörde, die Bauaufsichts-
behörde oder die Brandschutzbehörde an Maßnahmen bis hin zu Nutzungsverboten oder Betriebsun-
tersagungen nicht gehindert. 

 Es ist bei Geldbuße bis zu 10.000 € verboten, alkoholische Getränke in einer Form abzugeben, die geeig-
net ist, dem Alkoholmissbrauch oder übermäßigen Alkoholkonsum Vorschub zu leisten (z.B. Flatrate-
Partys). 

 Die Regelungen der TA-Lärm findet Anwendung. 
 Es ist mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer anzubieten als das billigste alkoholische Ge-

tränk. Hierbei werden die Preise der Getränke auf die gleiche Menge umgerechnet. 
 Für die Entgegennahme, Prüfung und Bestätigung der o.a. Anzeige wird gem. Nr. 2244 des Verwal-

tungskostenverzeichnisses zur Verwaltungskostenordnung für den Bereich des Hessischen Ministeri-
ums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (VwKostO-MWEVL) eine Verwaltungs-
gebühr in Höhe von 20,00 € festgesetzt.  

 

 
Antrag auf Erteilung einer Plakatierungserlaubnis 

 

Größe der Plakate:     Anzahl der Plakate:               Zeitraum der Plakatierung: 
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Verteiler:  
Anzeigende/Veranstalter  
Polizeistation Oberursel (Taunus) 
Finanzamt Bad Homburg v.d.Höhe 
Amt für Lebensmittelüberwachung HTK 
Bauaufsichtsbehörde HTK 
Straßenverkehrsbehörde 
Stadtkasse 
z. d. Akten 

Antrag auf Sondernutzung eines öffentlichen Grundstücks zur Durchführung einer 
Veranstaltung gem. § 16 Hessisches Straßengesetz (HStrG) 

 
Ort der Veranstaltung: 

 im Festzelt        in Räumen         im Freien         
 atypische Gebäude, z.B. Lagerhalle, Scheune, usw. 

 
Auflagen, Hinweise und Bedingungen: 

 
 Dem Antrag auf Sondernutzung ist in jedem Fall ein Plan beizufügen, auf dem die vorgesehenen Zelte, 

Pavillons, Stände, Bestuhlung usw. eingezeichnet sind. 
 Die Möglichkeiten der Strom- und Wasserversorgung sind frühzeitig mit dem Bauamt,  

Herrn Gretschel 06171/7000-61, abzustimmen. 
 Die Durchführung der Veranstaltung ist nur auf dem unter Punkt 2. genannten Grundstück gestattet. 

Sonstige öffentliche Flächen oder Grundstücke stehen nicht zur Verfügung. 
 Der Veranstalter ist verpflichtet, seine Einrichtungen und Geräte oder Maschinen und dergl. in einem 

für die Besucher bzw. Zuschauer sicheren, technisch einwandfreien und sauberen Zustand bereit zu 
halten. Sie müssen den sicherheitsrechtlichen und behördlichen Anforderungen entsprechen. 

 Der zur Verfügung gestellte Platz ist nach Beendigung der Veranstaltung zu räumen, zu säubern und 
in seinem ursprünglichen Zustand zu hinterlassen. Entstandene Abfälle sind den abfallrechtlichen Best-
immungen entsprechend ordnungsgemäß und fachgerecht zu entsorgen. 

 Den Beauftragten der Stadt Steinbach (Taunus) und der Polizei sind zum Zwecke der Kontrolle der 
Zutritt zum Grundstück der Veranstaltung zu gewähren und durch den Veranstalter oder einem von 
ihm benannten Ansprechpartner Auskunft zu erteilen. Anordnungen sind in jedem Fall zu befolgen. 

 Es ist auf das Ruhebedürfnis der Nachbarn und Anwohner zu achten.  
 Für die Durchführung der Auflagen und die Beaufsichtigung der gesamten Veranstaltung ist der Ver-

anstalter verantwortlich.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Die vorstehenden Auflagen, Hinweise und Bedingungen wurden zur Kenntnis genommen und anerkannt. 
Hiermit reiche ich die Anträge ein. 
 
 

Ort, Datum Unterschrift des Anzeigenden 

 
 
 

Bestätigung der Anmeldung 
 
 
Die Entgegennahme der Anzeige für die am ______________________ geplante Veranstaltung wird unter 
Beachtung der vorstehenden Auflagen, Hinweise und Bedingungen bestätigt. 
 
Für die Entgegennahme, Prüfung und Bestätigung der Anzeige nach § 6 Hessisches Gaststättengesetz, wird 
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 20,00 € festgesetzt. Diese Gebühr ist bis spätestens 7 Tage vor Beginn 
der Veranstaltung unter Angabe der Debitorenr.:  ____________________  auf eines der folgenden Konten zu 
überweisen:  Taunus Sparkasse IBAN:  DE43 5125 0000 0015 0600 69  
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Mathes 


